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Verordnung zur Regelung von Neu- und Wiederauf-
nahmen in vollstationaren Dauer- und Kurzzeitpflege-
einrichtungen sowie besonderen Wohnformen fur
Menschen mit Behinderungen einschlieBlich Kurzzeit-
wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe zur Verhin-
derung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2
(CoronaAufnahmeVO)

Verordnung
zur Regelung von Neu- und Wiederaufnahmen in
vollstationaren Dauer- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie
besonderen Wohnformen fiir Menschen mit Behinderungen
einschlieBlich Kurzzeitwohneinrichtungen der Eingliederungshilfe
zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2
(CoronaAufnahmeVO)

Vom 3. April 2020

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000
(BGBI | S.1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes zum Schutz
der Bevdlkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27. Marz 2020
(BGBI. I S. 587) neu gefasst worden ist, sowie des § 10 der Verordnung zur Regelung von Zu-
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standigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz vom 28. November 2000 (GV. NRW. S.701), der
durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. Januar 2017 (GV. NRW. S. 219) geandert worden ist, wird
verordnet:

§1

Grundsatz

Um die aus Infektionsschutzgriinden notwendige Verfligbarkeit freier Krankenhauskapazitaten
wahrend der aktuellen epidemischen Lage zu gewahrleisten, haben alle vollstationaren Dauer-
und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie besonderen Wohnformen fir Menschen mit Behinderun-
gen einschlieBlich Kurzzeitwohneinrichtungen der Eingliederungshilfe, sofern bisher kein aus-
druickliches Belegungsverbot nach § 15 Absatz 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes vom 2. Okto-
ber 2014 (GV. NRW. S. 625), das zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 210) ge-
andert worden ist, fiir eine Einrichtung oder Wohnform erlassen wurde oder die Aufnahmekapa-
zitat erschopft ist, Neuaufnahmen vorzunehmen und aus einer Krankenhausbehandlung zurlick-
kehrende Bewohnerinnen und Bewohner wiederaufzunehmen.

§2

Durch Krankenhauser zu treffende MaBnahmen

Krankenhauser haben zu gewahrleisten, dass bei Personen, die aus dem Krankenhaus entlassen
werden und anschlieBend in eine vollstationare Dauer- oder Kurzzeitpflegeeinrichtung bezie-
hungsweise besondere Wohnform fir Menschen mit Behinderungen einschlieBlich Kurzzeit-
wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe

zuruckkehren oder dort neu aufgenommen werden, zum Zeitpunkt der Entlassung eine Testung
auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus vorgenommen wird. Durch eine entsprechende
Kennzeichnung ist flir eine prioritare Analyse dieser Probe zu sorgen. Sofern Anzeichen fir ei-
nen Atemwegsinfekt oder eine andere Infektionskrankheit vorliegen, ist die aufnehmende Ein-
richtung schriftlich darauf hinzuweisen.

§3
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Durch behandelnde Arztinnen und Arzte sowie die Kassenirztlichen Vereinigungen in Nord-
rhein-Westfalen zu treffende MaBnahmen

Bei allen Neuaufnahmen in vollstationaren Dauer- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie beson-
deren Wohnformen flr Menschen mit Behinderungen ist unverziiglich durch die behandelnde
Arztin beziehungsweise den behandelnden Arzt eine Testung der aufzunehmenden Person auf
eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus vorzunehmen oder zu veranlassen. Um dies zu ge-
wahrleisten, fordern die Kassenarztlichen Vereinigungen ihre Mitglieder auf, durch eine entspre-
chende Kennzeichnung fir eine prioritdre Analyse dieser Probe zu sorgen.

§4

Durch Pflegeeinrichtungen und Wohnformen der Eingliederungshilfe zu treffende MaBnah-
men

(1) Alle vollstationaren Dauer- oder Kurzzeitpflegeeinrichtungen beziehungsweise besonderen
Wohnformen fir Menschen mit Behinderungen einschlieBlich Kurzzeitwohneinrichtungen der
Eingliederungshilfe haben unverziglich Isolations- und Quarantanebereiche in einer fir die Be-
wohnerzahl angemessenen GroBe vorzubereiten. Diese sind unverziglich bei einer Neuaufnah-
me von Menschen, die bisher hauslich versorgt wurden, oder bei Neu- oder Wiederaufnahme ei-
ner aus einer Krankenhausbehandlung entlassenen Bewohnerin oder eines Bewohners in Betrieb
zu nehmen.

(2) Dabei ist eine getrennte Unterbringung fiir Menschen, die bereits infiziert und daher isoliert
unterzubringen sind, und den Menschen, die keine Symptome einer Erkrankung an COVID-19
zeigen, aber von denen noch kein negatives Testergebnis vorliegt, zu gewahrleisten. Dabei be-
darf es fir die isolierte Unterbringung nicht zwingend einer Anordnung durch die untere Ge-
sundheitsbehodrde. Sie kann auch durch die Einrichtungsleitung auf der Basis des § 2 Absatz 1
der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 22.
Marz 2020 (GV. NRW. S. 178a), die zuletzt durch Verordnung vom 30. Marz 2020 (GV. NRW. S.
202) geandert worden ist, verfligt werden.

(3) Bei der Einrichtung der Isolations- und Quarantanebereiche sind — sobald diese bendtigt wer-
den — auch Verlegungen von gesunden und nicht-infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern in-
nerhalb der Einrichtung zuldssig, wenn dies erforderlich ist.

(4) Im Fall einer Neuaufnahme oder Wiederaufnahme einer aus einer Krankenhausbehandlung
zurickkehrenden Bewohnerin oder eines Bewohners ist diese oder dieser fir 14 Tage innerhalb
des Quarantane- beziehungsweise Isolationsbereichs von allen anderen Bewohnerinnen und Be-
wohnern einschlieBlich der in den Quarantane- und Isolationsbereichen befindlichen getrennt
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unterzubringen, zu pflegen, zu betreuen und zu versorgen. Die getrennte Unterbringung von in-
fizierten Bewohnerinnen und Bewohnern ist fur die gesamte Dauer der durch die untere Gesund-
heitsbehérde angeordneten Isolierung zu gewahrleisten. Bewohnerinnen und Bewohner, die in
den Quarantane- und Isolationsbereichen untergebracht sind, dirfen die Einrichtung unter den
Voraussetzungen des § 2a Coronaschutzverordnung nur mit der weiteren Einschrankung verlas-
sen, dass sie beim Verlassen der Einrichtung von Beschaftigten begleitet werden, die aus-
schlieBlich im Quarantane- und Isolationsbereich eingesetzt werden oder durch entsprechende
Schutzausristung sicher vor einer Infektion geschiitzt sind.

(5) Der Aufenthalt im Quarantanebereich betragt im Regelfall 14 Tage. In den Fallen, in denen ei-
ne Isolierung aufgrund einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus verfligt wurde, ist die Aufhe-
bung der Isolierung durch die untere Gesundheitsbehorde abzuwarten.

(6) Im Falle von Neu- und Wiederaufnahmen ist das Infektionsrisiko flir die anderen Bewohnerin-
nen und Bewohner im hochsten MaBe zu reduzieren. Dazu gehort insbesondere die Bestimmung
von Personal, das ausschlieBlich die Versorgung, Betreuung und Pflege der in den Quarantane-
beziehungsweise Isolationsbereichen befindlichen Personen libernimmt. Flir den Personenkreis,
der ausschlieBlich in Quarantane- und Isolationsbereichen tatig ist, stellt der zustandige Be-
triebsarzt sicher, dass dieser risikoabhangig auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus ge-
testet wird. Dabei ist ebenfalls die prioritare Analyse der Proben zu veranlassen. Dariber hinaus
sind die jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert Koch Instituts fir die Pflege und Betreuung
in Einrichtungen mit infizierten Personen zu berlicksichtigen.

(7) Die in den Absatzen 1 bis 6 enthaltenen Regelungen gelten auch sinngemaB fir anbieterver-
antwortete Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Absatz 3 Wohn- und Teilhabegesetzes so-
wie fir Angebote des Servicewohnens im Sinne des § 31 des Wohn- und Teilhabegesetzes.

§5

Durch Kreise und kreisfreie Stadte zu treffende MaBnahmen

(1) Kreise und kreisfreie Stadte sollen unverziglich mit der Vorbereitung von Quarantane- und
Isolationseinrichtungen beginnen, die in Betrieb genommen werden kdnnen, wenn die Kapazita-
ten der bereits vorhandenen Einrichtungen oder Wohnformen fiir die Versorgung pflegebedurfti-
ger Menschen nicht mehr ausreichen oder die Pflege und Betreuung pflegebedirftiger Men-
schen in der eigenen Hauslichkeit nicht mehr gewahrleistet werden kann.

(2) Bei der Auswahl der Gebaude ist zu beriicksichtigen, dass in diesen Einrichtungen zwingend
Einzelzimmerunterbringung zu erfolgen hat. In Fallen der Aufnahme von infizierten Personen mit
leichten Krankheitssymptomen soll eine Kohortenisolierung in Zimmern erfolgen, die nicht mit
mehr als zwei Personen belegt werden dirfen. Alle
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Bewohnerinnen- beziehungsweise Bewohnerzimmer sollen auBerdem Uber eigene zumindest in
raumlicher Nahe befindliche Sanitarraume verfligen.

(3) Die dauerhafte Anwesenheit mindestens einer Fachkraft fir Pflege beziehungsweise soziale
Betreuung bei Einrichtungen, die fiir die Aufnahme von Menschen mit Behinderungen bestimmt
sind, ist zu gewéhrleisten. Im Ubrigen ist die Personalausstattung auf der Grundlage des § 150

Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung des Gesetzes zum Ausgleich CO-
VID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhauser und weiterer Gesundheitseinrich-
tungen (COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz) vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 580) zu ver-

einbaren.

§6

Zustandige Behorden

Die Beachtung der vorstehenden Regelungen ist von den nach der Verordnung

zur Regelung von Zustandigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz vom 28. November 2000
(GV. NRW. S. 701), die zuletzt durch Verordnung vom 21. Januar 2017 (GV. NRW. S. 219) gean-
dert worden ist, zustandigen Behdrden sowie den zustandigen Behdérden nach § 43 Absatze 1
und 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung
sicherzustellen.

§7

Vorrang, Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen Allge-
meinverfigungen der nach dem Landesrecht fur SchutzmaBnahmen nach § 28 Absatz 1des In-
fektionsschutzgesetzes zustandigen Behorden vor. Unbeschadet davon bleiben die nach dem
Landesrecht fir SchutzmaBnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zustandi-
gen Behorden befugt, im Einzelfall zur Abwehr einer konkreten Gefahr auch von dieser Verord-
nung abweichende Anordnungen zu treffen.

(2) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft und mit Ablauf des 19. April
2020 auBer Kraft.
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Dusseldorf, den 3. April 2020

Der Minister fir Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-dJosef Laumann

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

GV.NRW. S. 212a



	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Regelung von Neu- und Wiederaufnahmen in vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen einschließlich Kurzzeitwohneinrichtungen der Eingliederungshilfe zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 (CoronaAufnahmeVO) 


